
Satzung des Burgverein Königstein e.V.
(Fassung November 2022)

§ 1 Name und Sitz

Der Verein führt den Namen „Burgverein Kon̈igstein e.V.“ Sein Sitz ist Königstein im Taunus. Der 
Verein ist unter der Nummer VR 338 im Vereinsregister beim Amtsgericht Kon̈igstein eingetragen.

§ 2 Zweck

Zweck des Vereins sind der Erhalts und Heimatkunde und insbesondere die Pflege der historisch 
und kulturell bedeutsamen Burganlage Königstein, die Erforschung der Geschichte der Burganlage 
und der Stadt Kon̈igstein im Taunus sowie die Unterstützung aller hierzu dienlicher Maßnahmen.
Der Verein verwirklicht den Vereinszweck insbesondere durch
- Finanzielle Zuwendungen zur Pflege und zum Erhalt der Burganlage,
- Mitwirkung an Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen fur̈ die Burganlage,
- Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen und Forschungsarbeiten ub̈er die
Burganlage und die Stadt Kon̈igstein, sowie For̈derung solcher Vorhaben,
- Herausgabe von Veröffentlichungen zur Geschichte der Burganlage Königstein oder der
Stadt Kon̈igstein im Taunus,
- Durchführung von Burgfesten und Umzügen sowie sonstiger Veranstaltungen und
Heimatfeste mit dem Ziel, Mittel fur̈ die Pflege und Erhaltung der Burganlage zu erlangen oder die 
Verbundenheit der Bevol̈kerung mit der Burganlage und das Bewusstsein fur̈ ihre Bedeutung für die
Stadt Kon̈igstein im Taunus zu vertiefen.

§ 3 Gemeinnuẗzigkeit

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnuẗzige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung, insbesondere die For̈derung des Denkmalschut-
zes und der Denkmalspflege gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 6 AO sowie der Heimatpflege und der Heimat-
kunde gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 22 AO. Der Verein ist selbstlos taẗig und verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke ver-
wandt werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhal̈tnismäßig hohe
Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Geschaf̈tsjahr, Erfüllungsort und Gerichtsstand

Das Geschaf̈tsjahr ist das Kalenderjahr. Erful̈lungsort und Gerichtsstand ist Kon̈igstein im Taunus.

§ 5 Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person und jede Personenvereinigung oder juristische 
Person des privaten oder of̈fentlichen Rechts werden.



(2) Der Aufnahmeantrag ist schriftlich an den Vorstand des Vereins zu stellen. Der Vorstand ent-
scheidet ub̈er die Aufnahme eines neuen Mitglieds. Es besteht kein Anspruch auf Aufnahme.

(3) Die Mitgliedschaft endet
a. mit dem Tod des Mitglieds,
b. bei juristischen Personen mit ihrer Auflos̈ung,
c. durch Austrittserklärung,
d. durch Ausschluss aus dem Verein.

(4) Die Austrittserklar̈ung ist schriftlich gegenüber dem Vorstand abzugeben. Der Austritt kann nur 
zum Ende eines Kalenderjahres mit einer Frist von mindestens sechs Wochen erklar̈t werden.

(5) Der Vorstand kann durch Beschluss ein Mitglied ausschließen, wenn das Mitglied mehr als 18 
Monate mit der Entrichtung des Beitrags im Verzug ist oder wenn es in schwerwiegender Weise ge-
gen die Interessen des Vereins verstoßen hat. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben. Der Ausschluss wird dem Mitglied schriftlich mitgeteilt und mit 
Zugang der Mitteilung wirksam. Das betroffene Mitglied kann innerhalb einer Frist von vier Wo-
chen nach Zugang der Ausschlussmitteilung verlangen, dass über seinen Ausschluss die Mitglieder-
versammlung entscheidet. In diesem Fall ruhen die Mitgliedsrechte bis zur Entscheidung der Mit-
gliederversammlung und der Ausschluss wird erst mit der schriftlichen Mitteilung ub̈er die Ent-
scheidung der Mitgliederversammlung wirksam.

(6) Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf einen Anteil am Vereinsvermo-̈
gen.

§ 6 Beiträge

Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe der Beitragsordnung, die von der Mitgliederver-
sammlung beschlossen wird. Die Mitgliedsbeitrag̈e werden grundsaẗzlich im Lastschriftverfahren 
eingezogen. Für Kosten im Zusammenhang mit Rücklastschriften wegen mangelnder Deckung oder
bei nicht rechtzeitiger Bekanntgabe einer An̈derung der Kontoverbindung haftet das Mitglied.

§ 7 Personenbezogene Daten

Der Verein erhebt zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, der Mitgliederbetreuung und der Bei-
tragseinziehung nur die personenbezogenen Daten ub̈er seine Mitglieder, die im Aufnahmeantrag 
abgefragt werden. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins können personenbezogene Da-
ten eines Mitglieds der Presse gegenub̈er verwandt werden, sofern das Mitglied einer solchen Ver-
wendung nicht widerspricht. Eine Benutzung oder Weitergabe dieser Daten an Dritte zu anderen als
den vorstehend genannten Zwecken findet nicht statt.

§ 8 Organe

Die Organe des Vereins sind
a. Der Vorstand mit der Bezeichnung Pras̈idium,
b. die Mitgliederversammlung.



§ 9 Vorstand

(1) Das Pras̈idium besteht aus
a. dem Pras̈identen oder der Pras̈identin als Vorsitzendem/Vorsitzender,
b. dem Vizepräsidenten oder der Vizepras̈identin,
c. dem Hofmarschall oder der Hofmarschallin,
d. dem Protokollfuḧrer oder der Protokollfuḧrerin mit der Bezeichnung Amtmann oder
Amtsfrau,
e. dem Schatzmeister oder der Schatzmeisterin mit der Bezeichnung Keller,
f. dem Zeugwart oder der Zeugwartin,
g. dem Pras̈idialrat oder der Pras̈idialrätin.

(2) Die Mitglieder des Pras̈idiums mus̈sen Mitglieder des Vereins sein. Sie werden von der Mitglie-
derversammlung auf die Dauer von drei Jahren gewaḧlt. Scheidet ein Mitglied des Pras̈idiums vor 
Ablauf seiner Amtszeit aus, kann fur̈ die Restlaufzeit ein neues Mitglied gewählt werden.

(3) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch das Pras̈idium vertreten. Zwei Mitglie-
der des Pras̈idiums sind jeweils gemeinsam vertretungsberechtigt.

(4) Das Pras̈idium führt alle Geschaf̈te des Vereins soweit hierfür nicht nach Gesetz oder Satzung 
die Mitgliederversammlung zustan̈dig ist.

(5) Das Pras̈idium kann fur̈ die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben aus dem Kreis der Mitglieder 
Ausschus̈se bilden. Es kann einzelnen Mitgliedern Handlungsvollmacht erteilen.

(6) Die Mitglieder des Pras̈idiums sind ehrenamtlich tätig. Nachgewiesene zweckdienliche Ausla-
gen kon̈nen erstattet werden.

(7) Sitzungen des Pras̈idiums oder eines Ausschusses werden vom Präsidenten oder der Präsidentin 
im Verhinderungsfall vom Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin einberufen und von ihm oder 
ihr geleitet. Jedes Pras̈idiumsmitglied kann die Einberufung einer Pras̈idiumssitzung verlangen.

(8) Das Pras̈idium ist beschlussfaḧig, wenn die Hal̈fte seiner Mitglieder anwesend ist und sich dabei
der Pras̈ident bzw. die Präsidentin oder der Vizepras̈ident bzw. die Vizepräsidentin befindet.

(9) Über die Beschlus̈se des Pras̈idiums oder eines Ausschusses ist ein Protokoll zu erstellen und 
von dem bzw. der sitzungsleitenden Pras̈identen bzw. Präsidentin oder Vizepras̈identen bzw. Vize-
präsidentin zu unterzeichnen.

§ 10 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:
a. Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Vorstands und dessen Entlastung,
b. Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Schatzmeisters und dessen
Entlastung,
c. Wahl der Mitglieder des Pras̈idiums,
d. Wahl der Kassenpruf̈er,
e. Beschlussfassung ub̈er die Beitragsordnung,
f. Beschlussfassung ub̈er den Ausschluss eines Mitglieds, das eine Entscheidung durch



die Mitgliederversammlung verlangt hat,
g. Beschlussfassung über Satzungsan̈derungen,
h. Beschlussfassung über die Vereinsauflos̈ung.

(2) Die Mitgliederversammlung wird vom Pras̈identen oder der Präsidentin, im
Verhinderungsfall vom Vizepras̈identen oder der Vizepräsidentin hilfsweise von einem anderen 
Mitglied des Pras̈idiums einberufen. Die Einladung erfolgt per Email an alle Mitglieder an die dem 
Verein zuletzt bekannte Emailadresse unter Angabe der Tagesordnung mindestens zwei Wochen 
vor dem anberaumten Termin. Mitglieder deren Emailadressen nicht bekannt sind, erhalten die Ein-
ladung auf dem Postweg. zusätzlich wird die Einladung auf der Website des Burgvereins König-
stein e. V. veröffentlicht.

(3) Im ersten Halbjahr eines Geschäftsjahres findet jedes Jahr eine ordentliche Mitgliederversamm-
lung statt. Außerordentliche Mitgliederversammlungen kon̈nen vom Pras̈idium bei Bedarf einberu-
fen werden. Eine Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn dies von mindesten 5 % der Mit-
glieder verlangt wird.

(4) Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit der erschienen Mitglieder. Be-
schlus̈se über Satzungsan̈derungen oder ub̈er die Auflösung des Vereins bedürfen einer Mehrheit 
von drei Vierteln der erschienen Mitglieder.

(5) Über die Beschlus̈se der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu erstellen und vom Sit-
zungsleiter zu unterzeichnen.

(6) In Fällen, in denen eine Mitgliederversammlung nicht in Präsenz durchgeführt werden kann, 
weil gesetzliche Regelungen oder Verordnungen dies nicht zulassen oder zwingende Erfordernisse 
eine Teilnahme einzelner Vorstandsmitglieder unmöglich machen, kann eine Mitgliederversamm-
lung virtuell abgehalten werden. Die Einladung erfolgt, wie in §10 (2) beschrieben, jedoch mit dem 
Zusatz, dass die entsprechende Mitgliederversammlung virtuell abgehalten werden muss. Die Teil-
nehmer werden in der Einladung um eine Rückmeldung an den Vorstand bis 24 Stunden vor der 
Mitgliederversammlung aufgefordert.
Den Teilnehmern wird nach Rückmeldung eine digitale Einladung mit den Zugangsdaten zu einem 
virtuellen Besprechungsraum übermittelt. Der Vorstand stellt sicher, dass eine Softwarelösung zum 
Einsatz kommt, die von allen Teilnehmern kostenfrei genutzt werden kann.
Die virtuelle Teilnahme hat mit Videoübertragung zu erfolgen, um eine eindeutige Identifikation 
des Teilnehmers zu gewährleisten.

§ 11 Auflösung

Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung insbesondere bei Wegfall seines bis-
herigen Zwecks aufgelöst werden. In diesem Fall fällt sein Vermog̈en an die Stadt Königstein im 
Taunus. Diese hat das Vermögen für den Erhalt und die Instandhaltung der Burg Kon̈igstein oder 
fur̈ andere denkmalpflegerische Aufgaben fur̈ die Burg Königstein zu verwenden.

(November 2022)


